
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Datum und Zeichen Ihres Schreibens                                                                      Kaarst, den 20.04.2020 

 
 
Notbetreuung 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
aufgrund der aktuellen Entscheidung der Landesregierung NRW werden zum 
23.04.2020 die bestehenden Regelungen zur Notbetreuung Ihrer Kinder erweitert. 
 
1. Der Anspruch einer Notbetreuung wird auf weitere Berufsgruppen ausgedehnt. Die 

Liste mit diesen Berufsgruppen finden Sie in mitgesendeter Datei. 
Dieser Anspruch muss vom Arbeitgeber und von den Eltern selbst schriftlich 
bestätigt werden. 

2. Voraussetzungen sind weiterhin, dass Sie in Ihrem Tätigkeitsbereich unabkömmlich 
sind und eine Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleistet werden kann. 

3. Voraussetzung für die gesamte Betreuung ist letztendlich, dass sie im Rahmen des 
Infektions- und Gesundheitsschutzes verantwortbar sein muss. 

 
Falls Sie das Angebot einer Notbetreuung in den kommenden Wochen in Anspruch 
nehmen müssen, melden Sie sich bitte bis spätestens 21.04.2020 (12.00 Uhr) per mail 
(sebastianus-schule@rhein-kreis-neuss.de) oder telefonisch bei Frau Kromik (vormit-
tags bis 12.00Uhr). Die Formulare zur Anmeldung und Arbeitgeberbestätigung schi-
cken wir Ihnen anschließend zu. 
 
Noch ein wichtiger Hinweis zur Kommunikation: 
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage (www.sebastianus-schule.de). 
Dort finden Sie die aktuellen wichtigen Informationen der Schule für Sie und Ihre Kin-
der. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Georg Klein 
komm. Schulleiter 
 

 

 
  

Auskunft erteilt 
Herr/Frau Kromik 
Etage / Zimmer 
EG  Raum  
Telefon 
02131 7 95 81 - 0 
Telefax 
02131 7 95 81 - 11 
E-Mail  
Sebastianus-Schule@rhein-kreis-neuss.de 

Rhein-Kreis Neuss 

Sebastianus-Schule 
Förderschule 
Förderschwerpunkt  
Geistige Entwicklung 
Bruchweg 21-23, 41564 Kaarst 


